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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.1987

Norm

StPO §234

Rechtssatz

Kein Ausschluß des Angeklagten von der Hauptverhandlung ohne vorherige Ermahnung, Androhung der Entfernung

und Fortsetzung des ordnungsstörenden ungeziemenden Benehmens des Angeklagten (hier:

sofortiger Ausschluß auf Grund einer vereinzelten ungehörigen Äußerung ist gesetzwidrig).
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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